
genheit befreit ist (§ 27 Abs. 2 StPO); ein Aussagever
weigerungsrecht des Arztes besteht weiterhin dann 
nicht, wenn er nach dem Strafgesetz zur Anzeige ver
pflichtet ist (§ 27 Abs. 1 StPO). Diese Fassung des Ge
setzes wirft eine Reihe von Fragen auf, weil sehen 
aus seiner Formulierung erkennbar ist, daß die Pflicht 
zur Offenbarung bestimmter Tatsachen (z. B. aus me
dizinischen Erwägungen gegenüber Dienststellen des 
Gesundheitswesens) nicht identisch ist mit der Pflicht 
zur Aussage vor den Rechtspflegeorganen. Während 
§ 136 StGB die Offenbarung des Berufsgeheimnisses 
zuläßt, wenn dazu eine gesetzliche Verpflichtung be
steht, wird, das Aussageverweigerungsrecht gemäß § 27 
Abs. 1 StPO nur insoweit eingeschränkt, als „nach 
dem Strafgesetz Anzeige zu erstatten ist“ bzw. Befrei
ung von der Verschwiegenheit erteilt wurde.
Daraus ergibt sich zunächst, daß der Arzt über die 
aus medizinischen Erwägungen m e l d e p f l i c h t i 
g e n  Tatsachen im Strafverfahren die Aussage ver
weigern kann, wenn der Berechtigte ihn nicht von 
der Schweigepflicht befreit hat. Es kann H i n d e r e r 
nicht zugestimmt werden, daß den Arzt u. U. die Stelle, 
gegenüber der die Meldepflicht besteht, von der 
Schweigepflicht befreien kann21. Hinderer bezieht sich 
hierbei auf § 28 StPO. Diese Bestimmung regelt jedoch 
nicht das Aussageverweigerungsrecht des Arztes oder 
der anderen in § 136 StGB und § 27 StPO genannten 
Berufsgruppen, sondern die P f l i c h t  zur Aussage
verweigerung durch Mitarbeiter staatlicher Dienst
stellen und Einrichtungen über Dinge, die ihnen in 
Ausübung ihrer staatlichen Funktion bekannt gewor
den sind und an deren Geheimhaltung ein staatliches 
Interesse besteht. Diesen Mitarbeitern staatlicher 
Dienststellen und Einrichtungen kann jedoch durch 
den Dienstvorgesetzten eine Aussagegenehmigung er
teilt werden, die sie von der Schweigepflicht befreit 
und zur Aussage vor den Rechtspflegeorganen be
rechtigt.
Während also durch § 136 StGB und § 27 StPÖ das 
Vertrauensverhältnis zwischen bestimmten Berufsgrup-

21 Hinderer, „Über die Schweigepflicht und das Aussage-
verweigerungsreeht des Arztes“, a. a. O., S. 124.

pen und den Bürgern, die sich Angehörigen dieser Be
rufsgruppen anvertrauen, geschützt wird, bezieht sich 
§ 28 StPO auf die vom Staat ausdrücklich auferlegte 
oder anerkannte Schweigepflicht der Mitarbeiter der 
staatlichen Organe und Einrichtungen. Befreiung von 
der Schweigepflicht 'gemäß § 27 StPO kann nur der
jenige erteilen, der in seinen persönlichen Interessen 
durch die Aussage beeinträchtigt werden könnte, nicht 
aber — wie Hinderer meint — der Leiter einer staat
lichen Einrichtung oder Dienststelle des Gesundheits
wesens.
Mit dieser Auffassung werden keineswegs staatliche 
Interessen beeinträchtigt. Wird z. B. im Gerichtsver
fahren eine sachkundige Stellungnahme über be
stimmte Erkrankungen eines Angeklagten notwendig, 
so wird das Gericht in der Regel einen Sachverstän
digen mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragen 
(§§38 ff. StPO).
Es ergibt sich weiterhin die Frage, ob das Aussage
verweigerungsrecht nur dann nicht besteht, wenn ge
mäß § 225 StPO Anzeige zu erstatten ist. Diese Frage 
wird vom StPO-Lehrkommentar bejaht22. Danach 
könnte der Arzt dann die Aussage verweigern, wenn 
er auf Grund der АО über die Meldepflicht bei Ver
dacht auf strafbare Handlungen gegen Leben oder Ge
sundheit vom 30. Mai 1967 oder der АО über die ärzt
liche Leichenschau vom 2. Dezember 1968 zur Anzeige 
verpflichtet ist. Meines Erachtens besteht auch in den 
zuletzt genannten Fällen kein Aussageverweigerungs
recht, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Arzt 
seiner Verpflichtung zur Anzeige nachgekommen ist 
oder nicht. § 136 StGB verweist allgemein auf die ge
setzliche Verpflichtung zur Offenbarung des Berufs
geheimnisses als eine der Ausnahmen von der Wah
rung der Schweigepflicht. Diese Verpflichtung umfaßt 
Anzeige- und Meldepflicht. Den gesetzlich geregelten 
Fällen der Anzeigepflicht entspricht auch die prozes
suale Regelung, wonach in diesen Fällen ein Aussage
verweigerungsrecht nicht gegeben ist23.

22 StPO-Lehrkommentar, Berlin 1968, Anm. 4 zu § 27 (S. 62).
23 so auch Hinderer, a. a. O., S. 124.
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Bergbauliche Grundstücksnutzung und Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile
Das Berggesetz der DDR (BG) vom 12. Mai 1969 (GBl. I 
S. 29) enthält die grundsätzlichen Regelungen der Nut
zung von Grundstücken für bergbauliche Zwecke. Berg
baubetriebe, die das staatliche Untersuchungs-, Ge- 
winnungs- oder Speicherrecht (§5 BG) ausüben, dür
fen nach § 12 BG die dafür erforderlichen Bodenflä
chen, Gebäude und Anlagen nutzen. Das umschließt 
auch die Berechtigung, sich die für die Verwirklichung 
des staatlichen Bergbaurechts nötigen Nutzungen — er
forderlichenfalls mitsamt der Rechtsträgerschaft oder 
dem Eigentumsrecht — zu verschaffen.
Hinter der nüchternen juristischen Formulierung ste
hen Interessen von Bürgern, sozialistischen und ande
ren Betrieben sowie Gemeinden. Verschafft sich näm
lich der Bergbaubetrieb die dauernde, umfassende Nut
zung der Grundstücke, so ist das mit der Räumung von 
Gebäuden, oft ganzer Ortschaften oder Ortsteile ver
bunden. Die Bezeichnung „Ortsverlegung“ charakteri
siert zutreffend den Umstand, daß der Bergbaubetrieb 
nicht etwa Orte oder Ortsteile devastiertf ohne sich 
um die künftige Unterbringung der von der Räumung 
betroffenen Bewohner und Betriebe zu kümmern, son
dern daß für die zu räumenden und danach meistens 
abzubrechenden Gebäude vor Beginn der Umzüge bzw.

Verlagerungen Ersatz durch Neubauten geschaffen 
wird.1 Bei der Wahl der Standorte und der Typen für 
den Wohnungs-Ersatzbau werden die Wünsche der be
troffenen Bewohner, aber auch die gesellschaftlichen 
Interessen sorgfältig erwogen.
Trotzdem können durch solche Nutzungsänderungen 
den bisherigen Nutzern Beeinträchtigungen entstehen, 
die durch das Entgelt für die Übertragung der Rechts
trägerschaft an unbeweglichen Grundmitteln oder des 
Eigentumsrechts an Grundstücken nicht ausgeglichen 
werden. §12 Abs. 2 BG bestimmt daher, daß das Ent
gelt für Nützungsänderungen auch den Ausgleich von 
wirtschaftlichen Nachteilen umfaßt. Diese Bestimmung 
wirkt aber nur zugunsten der Rechtsträger und Eigen
tümer von Grundstücken. Mietern und Pächtern, die 
von der Nutzungsänderung betroffen werden, wird mit 
§ 20 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. § 14 der 1. DVO zum BG vom
12. Mai 1969 (GBl. II S. 257) ein Anspruch auf Ausgleich 
von wirtschaftlichen Nachteilen gewährt. Die ins ein
zelne gehenden Regelungen des Ausgleichs von wirt-

1 Zu den Regelungen hierfür, die von den allgemeinen Vor
schriften für Folgeinvestitionen abweichen, vgl. Werner, „Folge- 
investionen und die Beziehungen der Partner“ (Kommentar zu 
Rechtsnormen), Die Wirtschaft 1969, Nr. 25, S. 20.
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